
Gefährdungsbeurteilung zu psychischen Fehlbelastungen nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) für den Einsatzdienst der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.
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Abschnitt 1: Beschreibung der Gefährdungen/Belastungen/Fehlbelastungen
1.1. Psychische Belastungen / Fehlbelastungen 
1.1.1. Primäre Traumatisierung

Die Einsatzkraft wird durch ein Ereignis selbst zum Betroffenen. 
Beispiele: 

· Situationen in der die Einsatzkraft starke Angst oder Todesangst empfindet.

· Situationen in der die Einsatzkraft verletzt wird.

· Situationen in der die Einsatzkraft eingeschlossen, verschüttet usw. wird und aus der sie sich selbst nicht befreien kann.
· Situationen in der die Einsatzkraft von Betroffenen, Angehörigen oder Schaulustigen massiv bedroht wird.

1.1.2. Sekundäre Traumatisierung

Die Einsatzkraft erlebt das Einsatzgeschehen aus der Rolle des Helfers. 

Beispiele:

· Besondere Eindrücke von Verletzten und/oder Toten.

· Besondere Gefährdung, Verletzung und/oder Tod von Kameraden/Kollegen.

· Einsätze, bei denen Familienangehörige oder Bekannte betroffen sind.

· Besondere Einsätze mit Kindern. 
· Besondere Eindrücke von Gewalt und Brutalität an der Einsatzstelle.

· Überforderung mit der Einsatzsituation und damit empfundene Hilflosigkeit.

· Treffen von Entscheidungen, die Einfluss auf die Gesundheit bis hin zum Tod von Betroffenen und Einsatzkräften haben können.

1.1.3. Tertiäre Traumatisierung

Die Einsatzkraft erlebt den Einsatz, ohne an der Einsatzstelle selbst zu sein.

· Leitstellendisponenten, die am Notruf Situationen miterleben, welche zu einer psychischen Fehlbelastung führen können.
· Mitglieder der Einsatzleitung oder des Krisenstabes, welche aus ihrer Zuständigkeit heraus Entscheidungen treffen müssen, die zu einer psychischen Fehlbelastung führen können.
· Mitglieder des PSU-Teams, bei denen es durch intensive Erzählungen von Einsatzkräften, gepaart mit eigenen Erlebnissen es zu einer psychischen Fehlbelastung kommen kann.
1.1.4. Kumulierte subtraumatische Einsatzereignisse
Unverarbeitete Einsatzereignisse unter der Schwelle einer Traumatisierung über viele Jahre hinweg, bei denen die betroffene Einsatzkraft nicht die Möglichkeit findet, das jeweilige Ereignis zu verarbeiten.
1.1.5. Psychische Dauerbelastung/-überlastung

Dichte Folge von Diensten und Erlebnissen welche, die Einsatzkraft dauerhaft an, oder über ihre Toleranzgrenze und somit zu einer psychischen und physischen Überlastung führt. 
1.2. Gefahr des nicht Erkennens psychischer Fehlbelastungen durch den Einsatzleiter, Vorgesetzten oder die Einsatzkraft.

1.3. Gefahr der Entwicklung einer akuten Belastungsreaktion und, im weiteren Verlauf, die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung mit Traumafolgestörungen.

2. Abschnitt : Maßnahmen 

2.1. Zuständigkeiten
2.1.1. Zuständigkeit der Dienststelle

Die Dienststelle stellt sicher, dass die Möglichkeit  psychischer Belastungen/Überlastungen in der Planung der Dienstabläufe und der Einsatzplanung Berücksichtigung finden. Sie stellt weiterhin sicher, dass alle Führungs- und Einsatzkräfte über mögliche psychische Belastungen/Überlastungen, den Verlauf psychischer Traumatisierungen sowie der Hilfsmöglichkeiten informiert sind und dieses Wissen in ihr Handeln einfließt.

2.1.2. Zuständigkeit der Führungskräfte

Die Führungskräfte stellen sicher, dass die Möglichkeiten psychischer Belastungen/Überlastungen an der Einsatzstelle und im Dienstbetreib erkannt werden. Sie kennen geeignete Maßnahmen, psychische Belastungen/Überlastungen zu minimieren und setzen diese um. Sie kennen Möglichkeiten der Hilfestellung/Hilfsangebote bei psychischen Belastungen/Überlastungen und setzen diese ein bzw. vermitteln solche Angebote.  
2.1.3. Zuständigkeit der Einsatzkräfte
Die Einsatzkräfte erkennen psychische Belastungen/Überlastungen an der Einsatzstelle und im Dienstbetreib. Sie kennen Symptome von Stress und kennen Möglichkeiten der Stressbewältigung. Sie erkennen Symptome einer psychischen Überlastung und den Verlauf einer psychischen Traumatisierung. Sie kennen geeignete Maßnahmen, psychische Belastungen/Überlastungen zu minimieren und setzen diese um. Sie kennen Möglichkeiten der Hilfestellung/Hilfsangebote. 
2.1.4. Zuständigkeit des PSU-Teams (PSU = psychosoziale Unterstützung)

Das PSU-Team organisiert und führt Präventionsmaßnahmen durch. Es bietet geeignete Hilfestellungen/Hilfsangebote während und nach belastenden oder kritischen Einsätzen. In der Nachsorge begleitet das PSU–Team Einsatzkräfte nach den Maßgaben des zielgruppenorientierten Vorgehens. Das PSU-Team  bietet weitere Maßnahmen zur Psychohygiene an. Es entwickelt und pflegt Netzwerke mit dem Ziel eine optimale Unterstützung der Einsatzkräfte sicher zu stellen. 

2.1.5. Zuständigkeit des Gesundheitsmanagement

Das Gesundheitsmanagement sorgt bei der Planung der Dienstabläufe und der Einsatzplanung dafür, dass das salutogenetische Modell einer Gesundheitsförderung berücksichtigt wird.
2.2.: Qualifikation und Anzahl der PSU-Fachkräfte
2.2.1. Qualifikation PSU-Fachkräfte 

Die Mitglieder des PSU-Teams sind nach den Vorgaben des AK-PSU der AGBF und des LFV NRW (siehe Curriculum „PSU- Assistentin/Assistent der Feuerwehr NRW, AK-PSU der AGBF und des LFV NRW 07.07, Curriculum „PSU- Helferin/Helfer der Feuerwehr NRW, AK-PSU der AGBF und des LFV NRW 11.2008) auszubilden.
Die Fachberater Seelsorge sind nach den Vorgaben der Landeskirchen und Bistümer ausgebildet und als Fachberater Seelsorge vom Leiter der Feuerwehr bestellt.

Eine fachliche Beratung des PSU-Teams durch eine qualifizierte Fachkraft (siehe Psychologische Fachberatung zur PSU, AK-PSU der AGBF und des LFV NRW, vom 29.12.2008) ist sichergestellt.  

2.2.2. Anzahl der PSU-Fachkräfte

Ein Ansprechpartner auf jeder Feuer- und Rettungswache mit einer Qualifikation mindestens PSU-Assistent und ein Ansprechpartner in jeder Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr mit einer Qualifikation mindestens PSU-Helfer ist vorhanden.

2.3.Organisation der psychosozialen Unterstützung



2.3.1. Organisation des PSU-Teams
Das PSU-Team,besteht aus einem Leiter PSU, einer ausreichenden Anzahl von PSU-Assistentinnen /Assistenten und PSU-Helferinnen /Helfer und einer psychologischen Fachberatung. Das Team ist unmittelbar dem Amtsleiter unterstellt.
2.3.2. Psychohygiene der Mitglieder des PSU-Teams

Das PSU- Team oder einzelne Mitglieder haben die Möglichkeit, bedarfsorientiert an einer Supervision teilzunehmen.

2.3.3. Psychohygiene für Einsatzkräfte

Einsatzkräfte haben die Möglichkeit, bedarfsorientiert an Maßnahmen zur Psychohygiene teilzunehmen.



2.3.4. Meldewege

Die Ansprechpartner und die Erreichbarkeit des PSU-Teams und der Fachberater Seelsorge sind über die Leitstelle, Aushängen auf den Wachen sowie sonstigen Maßnahmen allen Einsatz- und Führungskräften bekannt zu geben.
Ein Bereitschaftsdienst, bestehend aus einem PSU- Assistenten und einem PSU- Helfer stehen rund um die Uhr zur Verfügung. Die Alarmierung erfolgt über die Leitstelle.

Der Einsatzleiter und/oder die Leitstelle informiert den Bereitschaftsdienst des PSU- Teams über Einsätze die eine psychische Traumatisierung, nach Punkt 1.1.1. bis Punkt 1.1.5., bei Einsatzkräften auslösen können.

2.3.5. Vernetzung
Eine enge Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsmanagement ist sicherzustellen. Eine enge Zusammenarbeit mit den Fachberatern Seelsorge ist sicherzustellen. Eine enge Zusammenarbeit mit internen und externen Hilfsangeboten ist aufzubauen, zu pflegen und weiterzuentwickeln.
2.4. Schulungen und Unterweisungen



2.4.1. Erstmalige Schulungen



2.4.1.1. Freiwillige Feuerwehr

· Schulung in der Truppmannausbildung. (Siehe RdErl. des Innenministeriums vom 21.12.2005, 74-27.19.01)

· Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr schulen, um sie auf potentiell belastende Einsätze und das Erkennen von psychischen Fehlbelastungsreaktionen vorzubereiten. (Siehe „Information für Führungskräfte der Feuerwehren zur psychosozialen Unterstützung (PSU) in kritischen oder belastenden Situationen“ Unfallkasse NRW).



2.4.1.2. Berufsfeuerwehr

· Schulung in der B I Ausbildung. (Siehe VAP-mD-Feu-NRW Modul 5.2. Stressbewältigung und psychosoziale Unterstützung).

· Schulung in der B III Ausbildung. (Siehe Modul B III Ausbildung Mitarbeiterführung unter Stress und in belastenden Situationen)

· Schulung in der B IV Ausbildung. (Siehe VAP-gD-Feu-NRW  Modul B IV Ausbildung Menschenführung Teil II)



2.4.1.3. Rettungsdienst 
· Schulung in der Rettungsassistentenausbildung. (Siehe Curriculum Berufskunde Rettungsdienstschule der Stadt Köln).
· Schulung für erstmalig im Rettungsdienst der Stadt Köln tätige Rettungsassistenten und Notärzte.(Angelehnt Modul B III Ausbildung Mitarbeiterführung unter Stress und in belastenden Situationen)



2.4.2. Wiederkehrende Schulungen




2.4.2.1. Freiwillige Feuerwehr

Stressbewältigung und psychosoziale Unterstützung als Thema in der Standortausbildung im Rhythmus von 2 Jahren.



2.4.2.2. Berufsfeuerwehr

Stressbewältigung und psychosoziale Unterstützung als Thema in der Wachausbildung  im jährlichen Rhythmus.



2.4.2.3. Rettungsdienst
Themen der psychosozialen Unterstützung in der 30 Stunden-Fortbildung für Rettungsassistenten im Rhythmus von 2 Jahren. 
Themen der psychosozialen Unterstützung in der Notarzt-Fortbildung im Rhythmus von einem Jahr.
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